
"Bill of rights"  
zu den Rechten von Krankenhauspatienten  

in den Vereinigten Staaten (1973) 
 
1. Der Patient hat das Recht auf sorgfältige und respektvolle Versorgung 
2. Der Patient hat das Recht, von seinem Arzt vollkommene Information über 

Diagnose, Behandlung und Prognose zu erhalten, und zwar in einer Form, 
von der zu erwarten ist, daß der Patient sie gut versteht. 

3. Der Patient hat das Recht, von seinem Arzt vor Beginn irgendeiner 
Maßnahme oder Behandlung so informiert zu werden, daß er sie hinreichend 
beurteilen und ihr zustimmen kann. 

4. Der Patient hat das Recht, eine Behandlung abzulehnen, soweit das gesetzlich 
zulässig ist, und über die medizinischen Folgen seiner Handlungsweise 
unterrichtet zu werden. 

5.  Der  Patient  hat das  Recht auf  Berücksichtigung  seiner Privatsphäre, 
soweit es seine eigene ärztliche Versorgung betrifft. 

6.  Der  Patient  kann  erwarten, daß  alle  Mitteilungen  und Aufzeichnungen, 
die seine Gesundheit betreffen, vertraulich behandelt werden. 

7. Das Krankenhaus muß sachgemäß auf die Wünsche und Hilfeleistungen des 
Patienten reagieren, soweit es dazu in der Lage ist. 

8.  Der Patient hat das  Recht,  über das Verhältnis seines Krankenhauses zu 
anderen Anstalten unterrichtet zu werden, die für seine eigene Fürsorge in 
Betracht kommen. 

9. Der Patient hat das Recht, darüber unterrichtet zu werden, wenn sich das 
Krankenhaus an experimentellen Behandlungsmethoden beteiligt, soweit es 
seine eigene Fürsorge und Behandlung betrifft. 

10. Der Patient kann erwarten, daß seine Versorgung so lange fortgesetzt wird, 
wie es gesundheitlich angezeigt ist. 

11. Der Patient hat das Recht, die Rechnung des Krankenhauses zu prüfen und 
eine Erklärung für Punkte zu verlangen, die ihm nicht klar sind. 

12.  Der  Patient  hat  das  Recht  zu  erfahren,  welche Krankenhausregeln und -
bestimmungen für sein Verhältnis als Patient in Betracht kommen. 

 
Die "Bill of Rights" für Patienten wurde 1973 durch die American Hospital Association 
formuliert. 
 


